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Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
(Sicherstellung des Prinzips der einmaligen Erhebung der Daten) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 13. Dezember 2024 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur 
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Sicherstellung des Prinzips 
der einmaligen Erhebung der Daten) zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst grundsätzlich das Ziel, die 
Datenerhebungen im Gesundheitswesen effizienter zu strukturieren und am Prinzip des 
Once-Only auszurichten. Damit die Kantone ihre verfassungsmässigen Aufgaben erfüllen 
können und der hierfür notwendige Datenzugang gewährleistet ist, bedarf es jedoch noch ei-
niger Änderungen oder Ergänzungen an dieser Vernehmlassungsvorlage. Die Standeskom-
mission schliesst sich diesbezüglich der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) vom 23. Januar 2025 an und verweist auf 
diese Erläuterungen. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


